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Nr. 16:  

Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen:  Verordnung des Landkreises Nordhausen vom 
20.03.2023 über das Offenhalten der Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 

 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 
24.November 2006 (GVBl. Nr. 16/2006, S.541), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des 
ThürLadÖffG vom 17. Februar 2022, wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Im gesamten Stadtgebiet der Stadt Nordhausen dürfen, Verkaufsstellen aus Anlass des 
 
Turm- und Brunnenfestes mit Wurstmarkt         - am Sonntag, dem 02. April 2023 
 
Bahnhofsfest mit Autofrühling                            - am Sonntag, dem 07. Mai 2023 
 
17. Nordhäuser Citylauf                                     - am Sonntag, dem 03. September 2023 
 
2. Advent mit Nordhäuser Weihnachtsmarkt     - am Sonntag, dem 10. Dezember 2023 
    
 
jeweils von 13.00-18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Die Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes (§ 12 ThürLadÖffG), des Arbeitszeitgesetzes, der 
Arbeitszeitverordnung, des Jugendschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu  
beachten. 
 

§ 3 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 14 ThürLadÖffG. 
 

§ 4 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
Nordhausen, 20.03.2023            
      Siegel 
Jendricke, Landrat     
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Nr. 17:  
Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen: Feststellung der Jahresrechnung 2021 und 

Entlastung des Landrates und der hauptamtlichen Beigeordneten zur Jahresrechnung 2021 
 
I. Feststellung der Jahresrechnung 2021 und Entlastung des Landrates und der hauptamtlichen 
Beigeordneten zur Jahresrechnung 2021 
 
Gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 114 ThürKO hat der Kreistag am 07.03.2023 die Jahresrechnung in 
öffentlicher Sitzung festgestellt, Beschluss- Nr. 593/23 und die Entlastung des Landrates und der 
hauptamtlichen Beigeordneten beschlossen, Beschluss- Nr. 594/23. 
 
II. Auslegungshinweis  
 
Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt nach der Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen 
(lt. § 80 Abs. 4 i.V.m. § 114 ThürKO) beim Landratsamt Nordhausen, Grimmelallee 23, Zimmer 023, von 
Montag bis Freitag während der üblichen Dienststunden, öffentlich aus. 
 
Nordhausen, den 15.03.2023 
Jendricke, Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Inhalt der Bekanntmachungen sind die jeweils zuständigen Körperschaften bzw. Ämter und Einrichtungen verantwortlich.  
Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 19.04.2023 erscheinen. 
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